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RS OGH 1956/2/8 7Ob52/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1956

Norm

KO §39 Abs3

Rechtssatz

Liegt eine Bereicherung vor, so kommt es auf die Gutgläubigkeit nicht an. Die Prüfung der Gutgläubigkeit kann

unterbleiben.
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